
1 Zivilgesetzbuch

beziehungen. Es hilft, die von den Anschauungen 
der Arbeiterklasse geprägten Grundsätze der soziali
stischen Moral im Verhalten und Handeln der Bür
ger sowie in ihren Beziehungen untereinander und 
mit Betrieben durchzusetzen. Es ist darauf gerichtet, 
die Übereinstimmung der individuellen und kollekti
ven Interessen mit den gesellschaftlichen Erforder
nissen zu sichern.

§3
Gewährleistung des Leistungsprinzips
Das Zivilrecht trägt zur Verwirklichung des Prinzips 
„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner 
Leistung“ bei. Die Bestimmungen dieses Gesetzes 
sind so auszulegen und anzuwenden, daß die Lei
stung des Bürgers für die sozialistische Gesellschaft 
Grundlage ist für seinen Anteil am gesellschaftlichen 
Reichtum und den Erwerb des persönlichen Eigen
tums, für die Gestaltung seines Lebens in sozialer Si
cherheit sowie für die Entwicklung seiner Persön
lichkeit. Das sozialistische Eigentum ständig zu meh
ren und zu schützen ist Voraussetzung dafür, daß die 
Bürger ihre materiellen und kulturellen Bedürfnisse 
zunehmend besser befriedigen können.

§4
Schutz der Rechte der Bürger 
und des sozialistischen Eigentums
Das Zivilrecht verpflichtet alle Bürger und Betriebe, 
sich gegenüber dem Leben, der Gesundheit und der 
Persönlichkeit der Bürger, dem sozialistischen 
Eigentum und dem persönlichen Eigentum der Bür
ger verantwortungsbewußt zu verhalten. Es ist dar
auf gerichtet, Rechtsverletzungen vorzubeugen so
wie Schäden und Gefahren von Bürgern und Betrie
ben abzuwenden.

§5
Aufgaben der staatlichen Organe 
bei der Durchsetzung des Zivilrechts
(1) Die staatlichen Organe haben in Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung auf der Grundlage der staatli
chen Pläne die erforderlichen Maßnahmen und Ent
scheidungen zu treffen, um die Arbeits- und Lebens
bedingungen der Bürger zu verbessern. Das gilt ins
besondere für die Versorgung im Wohnraum, Kon
sumgütern und Dienstleistungen, für ein vielfältiges 
kulturelles Leben sowie die Möglichkeiten für Erho
lung und Gestaltung der Freizeit. Die Entscheidun
gen der staatlichen Organe bilden die Grundlage für 
die Tätigkeit der Betriebe und die Versorgung der 
Bürger.
(2) Die staatlichen Organe haben die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten, die sich aus diesem Gesetz für 
sie ergeben, im gesellschaftlichen Interesse wahrzu
nehmen und zu erfüllen.

Anmerkung: Vgl. hierzu Gesetz vom 16. 10. 1972 
über den MR der DDR (GBl. 1 Nr. 16 S. 2$3), insbes. 
§ 1 Abs. 2 und 7. § 3 Abs. 3, § 9 Abs, 2; GöV, insbes. 
§§3,21 ff.

Zweites Kapitel
Stellung der Bürger im Zivilrecht

§ 6
Grundsatz
(1) Die Rechte und Pflichten der Bürger in den zivil
rech Glichen Beziehungen werden durch die sozialisti
schen gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt, die 
auf der politischen Macht der Arbeiterklasse, dem 
sozialistischen Eigentum an den Produktionsmitteln 
und der Leitung und Planung der Volkswirtschaft 
durch den sozialistischen Staat beruhen.
(2) Jeder Bürger kann im Rahmen des Zivilrechts 
sozialistisches Eigentum nutzen, persönliches Eigen
tum, Urherberrechte sowie andere Rechte erwerben 
und innehaben, Verträge schließen und andere 
Rechtsgeschäfte vornehmen, über sein Eigentum 
durch Testament verfügen und erben; er hat die da
mit verbundenen Pflichten verantwortungsbewußt 
zu erfüllen.

§7
Achtung der Persönlichkeit
Jeder Bürger hat das Recht auf Achtung seiner Per
sönlichkeit , insbesondere seiner Ehre und seines An
sehens, seines Namens, seines Bildes, seiner Urhe
berrechte sowie anderer gleichartig geschützter 
Rechte aus schöpferischer Tätigkeit. Er ist verpflich
tet, in gleicher Weise die Persönlichkeit anderer Bür
ger und#die sich daraus ergebenden Rechte zu ach
ten.

Anmerkung: Vgl. hierzu insbes. Art. 30 Verf.; § 327 
ZGB; URG.

§ 8
Gestaltung
der zivilrechtlichen Beziehungen 
durch die Bürger
(1) Die Bürger gestalten auf der Grundlage dieses 
Gesetzes ihre zivilrechtlichen Beziehungen zu den 
Betrieben und zu anderen Bürgern.
(2) Die Bürger sind berechtigt, im Rahmen dieses 
Gesetzes Verträge aller Art zu schließen, die darauf 
gerichtet sind, ihre materiellen und kulturellen Be
dürfnisse zu befriedigen.

§9
Recht auf Mitwirkung
(1) Die umfassende Mitwirkung der Bürger und ih
rer Kollektive an der Entwicklung des politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens ist Aus-
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